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RICHTLINIEN FÜR DIE BERECHNUNG DES
URLAUBSANSPRUCHES GEISTLICHER AMTSTRAGER'

(Richtlinien des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B.,
ABl. Nr. 292/1999 und t07/2006)

1. Utlaubsausmaß

Der Urlaubsanspruch der geistlichen Amtsräger beträgt gemäß § 56
OdgA bis zum vollendeten 50. Lebensjahr 6 Iü7ochen, nach dem voll-
endeten 50. Lebensjahr 7 'üTochen; dies entspricht bei 6 \X/ochen 36
\ü/erktagen bzw. bei 7 lüTochen 42 lüTerktagen.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass nach dem Urlaubsgesetz (= Bun-
desgesetz vom 7. Juli 1976 betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubs-
rechtes und die Einführung einer Pflegefreistellung) als \X/erktag jeder
Tag zu verstehen ist, der nicht Sonn- oder Feiertag ist. Bei Inanspruch-
nahme einer Urlaubswoche werden sohin 6 1üTerktage verbraucht, wobei
bei geistlichen Amtsträgern der vereinbarte freie Tag quasi dem Sonntag
entspricht.

Beispiel:

Ein geistlicher Amtsträger hat am Dienstag seinen ,,freien Tag".

Konsum einer Urlaubswoche:
Montag bis Sonntag: Inanspruchnahme von 6 §üerktagen

Inanspruchnahme einzelner Urlaubstage:

Montag bis Mittwoch: Unter Berücksichtigung, dass an die-
sen drei Tagen der freie Tag (Diens-
tag) enthalten und quasi als Sonntag
zu werten ist, werden nur 2 Urlaubs-
tage in Anspruch genommen.
Da für den geistlichen Amtsträger der
Sonntag quasi einem \ü/erktag ent-
spricht, werden 4 Urlaubstage in An-
spruch genommen.

der Ergänzung zu den Urlaubsregelungen der OdgA

Donnerstag bis Sonntag:

' Diese Richtlinien dienen
(§§ r, ff., vA1).

V. Recht der Mitarbeiterlnnen
A. Geistliche Amtsrägerlnnen

1.6 Richtlinien für die Berechnung des

Urlaubsanspruches geistlicher Amtsträger



V41.6

2. Berücksichtigung der Feiettage bei der Utlaubsberechnung

a) Geistliche Amtsräger haben Anspruch auf Feiertagsruhe im Sinne des
Arbeitsruhegesetzes (Bundesgesetz vom l. Feber 1981 über die wöchent-
liche Ruhezeit und die Arbeitsruhe an Feiertagen) an folgenden Tagen:

1. Mai (Staatsfeiertag)

Fronleichnam
15. August (Mariä Himmelfahrt)
26. Oktober (Nationalfeiertag)

1. November (Allerheiligen)
8. Dezember (Mariä Empfängnis)

b) Hingegen stellen folgende kirchlichen bzw rein evangelischen
Feiertage für geistliche Amtsträger normale Arbeitstage dar und begrün-
den auch bei gleichzeitigem Urlaubskonsum keinen Feiertagsersatz-
anspruch:

1. Jänner (Neujahr)

6. Jänner (Heilige Drei Könige)
Karfreitag
Ostermontag
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
25 . D ezember (§Teihnachten)

26. Dezember (Stephanstag)

c) Sollte auf den ,,freien Tag" ein gesetzlicher Feiertag im Sinne des

Punktes 2. a) fallen, so wird dieser Feiertag den geistlichen Amtsträgern
gutgeschrieben und kann an einem Arbeitstag (zusätzlich zum freien Tag)
konsumiert v/erden, Diese Vorgangsweise weicht von der allgemeinen
Sonntags-Feiertagsregel - wonach ein Feiertag, der auf einen Sonntag
fällt, nicht gutgeschrieben werden kann - ab. Dies ist darin begründet,
dass die einzelnen geistlichen Amtsträger den freien Tag anverschiedenen
lü/ochentagen konsumieren und somit eine Kollision: freier Taglgesetz-
licher Feiertag im Sinne des Punktes 2. a) ohne Feiertagsersatzregelung zu
ungleichen Ansprüchen führen würde. Fällt ein Feiertag auf einen
Arbeitstag, so ist der Tag arbeitsfrei oder kann, wenn eine Inanspruch-
nahme der Freizeit nicht möglich ist, an einem anderen Tag konsumiert
werden.
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J. Aufzeichnungspflicht

Für die Feststellung des noch offenen Urlaubsanspruches bedarf es auf
Grund der obigen Ausführungen genauer Aufzeichnungen (durch den
Dienstgeber bzw Dienstvorgesetzten) über die verbrauchten Udaubs-
wochen bzw. -tage, vor allem aber der Kenntnis des ,,freien Tages". Diese
Informationen (offener Urlaubsanspruch, bisheriger Udaubsverbrauch
usw.) sind bei lWechsel in eine andere Pfarrgemeinde der in der Folge
zuständigen Stelle weiterzugeben, vor allem dann, wenn eine andere
Superintendentur für die Urlaubsabrechnung zuständig wird.
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